
Ausfüllhinweise für den Fahrantrag 

 

Da viele Fahranträge falsch bzw. unvollständig ausgefüllt werden, hier eine kleine Anleitung dazu: 

 

Ganz wichtig: Bitte den Fahrantrag zusammen mit der Information der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

ausdrucken und Seite 1 ausfüllen. Ohne die Information der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist der 

Antrag nicht rechtskräftig. 

 

Bei Schulanmeldungen für die neuen 7. Klassen muss mit dem Antrag ein Passbild abgegeben werden, 

welches in das Feld auf dem Antrag eingeklebt werden muss (bitte nicht mehr mit einer Büroklammer 

befestigen). Ohne Passbild wird der Antrag nicht bearbeitet und nicht weitergeleitet!  

 

Absender (Erziehungsberechtigte / volljähriger Antragsteller):  

Angaben der Eltern eintragen 

 

Bitte ankreuzen bei: 

Ausstellung einer Schüler-Busfahrkarte – wenn ein Fahrausweis für den Bus beantragt wird 

Bus der Firma Bös – trifft fürs Gymnasium Grimmen nicht zu 

Erstattung einer Bahnfahrkarte – wenn man in Stralsund wohnt und mit dem Zug fahren muss 

Internatsunterbringung – wenn es zutrifft 

 

1. Daten des Schülers / der Schülerin 

- Beim Wohnort bitte den genauen Wohnort schreiben, nicht die Gemeinde (z.B. nicht Süderholz   

  oder Sundhagen, sondern richtig Willerswalde oder Reinkenhagen schreiben) 

- Wird Ausbildungsförderung nach BaföG bezogen / beantragt? – Muss nichts angekreuzt    

  werden. 

- Abfahrtshaltestelle am Wohnort – genaue Abfahrtshaltestelle eintragen 

- Karten-Nr./Kunden-Nr. – nichts eintragen, bitte frei lassen 

 

2. Angaben zur tatsächlich besuchten Schule 

Bei der Klasse bitte die Klasse eintragen, die im neuen Schuljahr besucht wird und nicht die, in der das 

Kind zurzeit geht. Es steht extra hinter dem Wort: „Klasse“ (SJ 24/25 = Schuljahr 2024/2025). 

 

Schulwechsel ab:  ankreuzen und Datum setzen, weil ein Schulwechsel stattfinden wird  

 

Wohnsitzwechsel ab: nur ankreuzen und Datum setzen, wenn ein Wohnortwechsel zum neuen Schuljahr 

geplant ist 

(Hinweis: Sollte während eines Schuljahres ein Wohnortwechsel stattfinden, muss dies der Schule 

mitgeteilt werden und ein neuer Fahrantrag muss gestellt und an die Schule geschickt werden, weil das 

Kind dann einen neuen Fahrausweis benötigt bzw. erhält.) 

 

Ersatzausstellung bei Verlust: entfällt 

 

Datum und Unterschrift der Eltern nicht vergessen. 

 

Der Fahrantrag muss beim Gymnasium eingereicht werden und nicht bei der ehemaligen Schule 

oder beim Landkreis Vorpommern-Rügen, weil das Gymnasium bestätigen muss, dass der Schüler im 

neuen Schuljahr das Gymnasium in Grimmen besucht, siehe Punkt 3 – Bestätigung der Schule.  

 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fahrantrages. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Y. Goß 

Sachbearbeiterin 


